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Dat Abonnement für ?z bNimmern oder für el» Bier
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V -- -M Das Abonnement fur 73 N»I > > » leliahr iü in Bern 4 F,.

- ^ Franken^

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Samstag, den 25 Okt. 1800. Zweytes Quartal. Den z Brümäre IX.

An die Abonnenten.
Da mit dem Stuck. 156, das zweyte Quartal des

neuen S eh w. Republikaners zu Ende geht,
so sind die Abonnenenten ersucht, wann sie die Fort-
sttzung ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Adon-

neinent für das dritte Quartal mit 4 Fr. in Bern,
und mit 5 Fr. posifrcy ausser Bern, zu erneuern.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung
folgender Blätter, von denen noch Exemplare um bcygesczte
Preise zu haben sind:

Der Schweiz. Republikaner, Z Bände, jeder z» 8 Fr.
Supplement dazu 2 Fr.
Neues helvetisches Tagblatt, - Bände, jeder zu 6 Fr.
Neues republikanische» Blatt, 1 Band, 4 Fr.
Neuer schweizerischer Nrpurittamr Quartal r und 2 jedes

ZU 4 Fr.
Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen finden,

sollen in einigen Supplementhesten nachgeliefert werden,
sobald sich cine hinlängliche Zahl Abonnenten für diese Sup.
plcmentc gefunden Hai. Man prämimerin für das erste Heft
mit z Fr. bey den Herausgeber» oder bey A. Ochs.

Von den Registern zu obigen Sammlungen find bisdahin
drey zu den z Bänder, des schweizerischen Republikaners und
dasjenige zum ersten Band des TagblattS erschienen: die übn-
gen sollen nachfolgen.

Gesetzgebender Rath, 18. Okt.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts derFinanzcommißion über die

zu verkaufenden Nat. Güter im C. Frcyburg.

Auf diesen Bericht hin, schlägddie Commission fol-

genden Beschluss vor:
Der gesetzgebende Rath — auf den Antrag des

Vollz. Raths vom und nach angehörtem Bericht
seiner flaatswirlhschaftlichc» Commission;

In Erwägung, daß zufolge dem Decret vom loten

Apr. >8oo, für die Zahlung der den öffentl. Beamten
der Republik zukommenden rückständigen Besoldungen

in jedem Canton fo viel möglich eine verhältnismäßige

Anzahl Nationalgüter veräussert werden sollen,

beschließt:
Im C. Frcyburg können folgende Nationalgü.

ter, den Dccrcten vom ro. Apr., iz. May und?lin
Okt. 1800 zufolge, versteigert werden:

Im Distrikt S t.. Denis : Das Schloß und Gut
zu Attalcns, mit Ausnahme der Alp la Joug.

Im Distrikt Stäffis: Das Schloß und Gut zu
Stäffis. — Das Schloß und Gut zu Font. — Dâs
Schloß und Gut zu Checke.

Im Distrikt Pet erlin g en: Das Schloß und
Gut zu Montagny. — Das Schloß und Gut zu Pe«
terlingen, mit Ausnahm des Kornmagazms.

Im Distrikt Romon r: Das zum Schloß Romont
gehörige Mattland. — Das Schloß und Güter zu Sar-
vagnier.

Im Distrikt Wiflisburg: Das Schloß und
Güter zu Wiflisburg, mit Ausnahme des Schlosses und
des die Alterthümer enthaltenden Einschlags. — Das
Schloß und die Güter zu St. Aubin.

In Distrikt Murten: Das Schloß und Gut zu
Murten.

Im Distr. Boll: Das Schloß und Güter zu Bolt.
Im Distb. Nue: Das Schloß u. Güier zu Rue.

(Die Forts, folgt. >

Kleine Schriften.
Helvetische Mvnatschrift, hcrausgege-

den von Dr. Albr. Höpfner, in Vec-
bin dung einer Gesellschaft helveti-
scher und auswärtigen Gelehrten.
Fünftes Heft. iZoo, 8. Bern u. Win-
terthur in der Steiner scheu Buch-
Handlung. 220 S e iten nebst ve rschie-
denen Tabellen.

1) Ueber die Lage der Schweitz im Anfang des
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Jahrs i8oo. (S. r—28.) *) Der Vf. geht

von einer Schilderung der Schwcitz vor der Révolu-

lion aus: » Die Organisation unsrer ehmaligen Ver-
fassungen war verworren, und zum Theil wenigstens

an Vorurtheile gelehnt, die freylich mit der Aufklä,

rung unsers Jahrhunderts nicht durchaus im Einklang

waren; die Grundlagen unsrer Eidgcnoßschast waren
unzureichend und übel verbunden. Allein — Bewoh-
ner eines derben armen Landes, welches weder Brod
genug zu unserm Unterhalt, noch hinlängliches Eisen

zu unsrer Selbstvertheidigung liefert, mithin durch die

Natur unsers Bodens genöthigt uns einiges Geld zur
Sicherung unsers Lebens und untrer Unabhängigkeit zu

verschaffen, hatten wir unsrer Industrie, unserm Han-
del eine unsern Bedürfnissen und unserem natürlich
engbeschränktcn Ehrgeitze angemessene Ausdehnung ge-

geben; unsere Bevölkerung war herangewachsen; unsere

wildesten Gegenden.so gut wie möglich angebaut
und ohne den Anblick grosser Reichthümer sah man
doch, Dank einer angestrengten haushälterischen Ar-
bcitjamkeit, unter dem Schutze eines langen Genusses

von Ruhe und Sicherheit, überall einen angenehmen

Wohlstand herrschen; selbst in den im strengern Sinne
aristokratischen Cantonen genossen die Landstädte und
das Land den Reichthum der Hauptstädte mit: viel-

leicht besaßen sie sogar den besserern und sicherern Lhcil
davon. Mehrere unsrer Arsenale boten einen Ehrfurcht-
gebietenden Anblick dar; unsere öffentlichen Vorralhs-
häustr waren reichlich verschen; die Mittel des öffent-

lichen Unterrichts waren leicht und allgemein (?);
beynahe jede Gemeinde hatte ihr eigenthümliches Ar-
mcngul und mehrere Städte hatten Stiftungen zu

diesem wohlthätigen Zwecke, deren Verwaltung unüdcr-

trcffbar war. — So war unsere Lage beschaffen, sie

war es mehr oder weniger seit Jahrhunderten, ohne

alle Aussagen, die Zehndcn und Grundzinse, einige
sehr mäßige-Accise» und Zölle ausgenommen. Wenn
es je Völker giebt, die besser regiert werden, so giebts
gewiß keine, die es wohlfeiler wären. "

»Was sind wir —- fährt der Vs. fort — in 20
Monaten. geworden? Unsere Arsenale sind zerstört,
zerstört die bescheiden-ehrwürdigen Denkmale unsrer

glorreichen Ahnen;, unsere Magazine sind geleert,

Uitcr dem Titel: Helvetic» im Anfang
des Jahrs 1800, sind bereits eine erste und

zw.'nte Aussage in besonderem, und einzelnem Abdrucke
erschienen..

auch diejenigen nicht ausgenommen, welche die vereh,

rcnswürdigste Absicht zur Nahrung der Dürftigkeit, zur
Verpflegung der leidenden Menschheit angelegt hatte.—
Der Nation ward eine ihren Verhältnissen und Bc-
dürsmssen unangemessene Constitution aufgedrungen. Mit
Feuer und Schwerdt wurden die lezten Abkömmlinge
Wlllhclm Tells, die sich ihr widersizten, verfolgt. —
Bald vernichtete ein Schutz - und Trntzbündniß die

einzige Grundlage von Helveticas Glück und Friede,
sein Ncutralitätssystems. — Es ward bey wicdercr-
öffneten, Krieg, der furchtbare Schauplatz eines hart,
nackigen Kampfes zwischen den beyden grösser. Mäch-
ten in Europa. — Seine Regierung endlich ist ohne

Mittel, ohne Finanzen, ohne Achtung von aussen,

ohne Zutrauen von innen."
» Frankreich ist zu liebcrale» Grundsätzen zurüekge-

kehrt. Derjenige, vermöge dessen das fränkische Cvn-
sulat sich feyerlich erklärt hat, sich in unsre innern
Angelegenheiten nicht mehr mischen zu wollen, ist

großmüthig und beruhigend. Und doch wenn unser

Boden fortfahren sollte, der Schauplatz des Krieges
zu seyn; wenn die Requisitionen aller Art nicht auf-
hörten; wenn die Wiederbczahlung der unermeßlichen
Vorschüsse, die wir bisher gethan haben und immer-
fort thun müsse«, noch lange verzögert werden sollte:
so würde jenes Nichteinmischen in unsre innern Ange-
legenheitcn der Erklärung eines Arztes gleichen, der

seinen hvsnungslosen Patienten sich selbst und seiner

Erschöpfung überlassen will. — Die gegenwärtige Ord»

nung der Dinge führt zu gänzlicher Auflösung aller
Gesellschaslsbande. Eine Zwischcnordmmg ist noth-
wendig, die von Hinlänglichem Ansehen umringt, der

gänzlichen Auflösung entgegenarbeite und im Slillm
die Az,stalten zu einem neuen Staatsgebäude treffe. —
Von Seite Frankreichs bedarf es dazu nur öffentlicher

Billigung und Unterstützung der dahiwsührcnden Ope,
rativncu (was dann auch am 7. Jan. und 7. Aug.
geschehen ist). As würde aber auch diese Wohlthat
fruchtlos seyn ohne Wiederherstellung einer wahren
Neutralität in Verbindung mit wahrer Unabhängigkeit."

Nach diesen einleitenden Betrachtungen kommt der

Vf. zu seinen, Hauptzwecke, der Anempfehlung des

Federalism. —- Wenn man seine Gründe dafür
schwach und sehr schwach findet, so muß man beden«

ken. daß eben er auch vor kurzem roch die Einheit verthci,
digt halte (S. S. 59? u. ?-, des neuen Republikaners^.

» Nach der Analogie, nach welcher die Stellvertretung
in.Frankreich coucentrirt, und die oberste Gewalt, aber
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ohne Erblichkett und unter einer freyen Verfassung

vereinzelt worden ist/ müßte in Helvetic» der Rück-

schritt zn einer verbesserten Föderation geschehen "
Dieser herrlich? von der Analogie hergenommne Grund/
die Kostspieligkeit und die in Charakter/ Religion/
Sprache/ Cultur und Sitten vorhandene Verschieden-

heit der Völkerschaften in dcr Schweitz sind die sammt-

lichen Motive/ die der Vf. für die Rückkehr zum
Föderalist» aufstellt — und ihnen zur Seite stehen

eben so erbauliche Raiwimemeiits: „ Man geb? ihnen,

(den ehmals demokrat. Cantonen) ihre Landsgemeinen/

ihre Lankammanne wieder/ wenn man will, daß ste

ungestört und ohne Sehnsucht / der einzigen Art
von Glückseligkeit gemessen, der sie em-
pfän glieh sind. " » Welche Gefahr wäre, wohl

dabey, wenn mitten zwischen jenen Felsen noch einige
Muster der wahren, ursprünglichen, reinen Demokratie
erhalten würden!" —Am Ende giebt sich der Vf.
das Ansehen, als wolle er auch auf die Einwürffe

gegen denFöderalism antworten — findet aber für gut
keines andern Einwurffes zu gedenken, als eines fol-
ehe», den unsers Wissens kein Mensch, wenigstens
kein vernünftiger Mensch je aufgestellt hat: „ das Ge-

häßige nemlich, was die französische Revolution auf
diesen Namen geworffcn habe."

2) Die Schenksreyhelt; der helvetischen Regierung
und dem helvetischen Volk in ihrem Werthe dargestellt,

von I. R. Wyß, Psr. zu Buchsee. —62.) *)
Mit Kraft und Wahrheit schildert der Vf. die Verderb-

lichen Folgen, die das Gesttz, so die Schenkrechte

frey gab, nach sich zog. Der Gegenstand isi von sitt-

licher, bürgerlicher und politischer Seite betrachtet,
und der ganze Aufsatz sehr lesenswerth. Den Wün-
schcn und Auffoderungen des Vf. hat die gegenwär-

tige Gesetzgebung mm entsprochen. z) Einige Auszüge

aus Ca r u 0 ls mid D u m a s Schriften, über die

Revolution der Schweitz, als Beylagen z» dem Auf.
fatz N- 1. Helvetirn zu Anfang rgoo. (S-6z — 7z
4) Wie erscheint der angegriffene Todschläger vor dem

Gesetze? Von I. H. Brämi, Prof. in Zürich.
(S. 76 — 97:) Der Vf. untersucht die Frage: in
wie fern Reitzungen dem Todschläger zur Entschuldigung
oder zur Rechtfertigung dienen können Sein Resultat
ist: » Nutzungen durch wörtliche Beleidigungen oder

*) Auch dieser Aufsatz war schon in besonderem Ab-
drucke erschienen.

Drohungen, in wie fern keine Handlungen damit
verbunden sind, können in keinem Fall als eine Ent-
fchnldigiing des Todfchlagcs betrachtet werden. " An-
dcrs verhält es sich mit thätlichen Reitzungen, deren'
jede dem Angegriffenen zur Entschuldigung, aber nicht
jede zur Rechtfertigung dienen kann ; es kommt hiebey

auf die Natur dieser Angriffe und die dazu gebrauchten
Werkzeuge an. Betrachtungen über das Walliser,
land, feinen vorherigen Znstand, stin? Revolution und'
feine zwo Empörungen nebst ihren Folgen, von W ild,'
N?g^ Commissair im Wallis. (S. 88100.) Ein
nur erst angefangener, aber fthr viel versprechender

Aufsatz. Mit Recht sagt der B. Wild, von den»

Gegenstande seiner Untersuchungen: »So wenige, so

falsche Kenntniß eines in der Mitte von Europa gele-

genen Landes m einem Jahrhundert, in dem Reuen
und Neisebeschrciben zur Sucht geworden, ist so son-

derbar, daß mans kaum begreifen kann. " Er fangt
mit einem kurzen Bericht über den ehmaligen Zustand
der Landschaft Waliis an: »Unier einer Regierung,
wo Freyheit und Gleichheit ohne ängstliche Aushang-
fchrlde zu seyn in ihrer ganzen Fülle als Grundpfeiler
des eoilsöderirtcn StaMs angesehen wurden, mußte
sich ein rohes Volk besser als unter jkder andern ge-
fallen: Sie sezt aber augenscheinlich voraus — ein
Cafchemir; d. h. ein durch fast unwegsame Gebürge
abgcfchittenes und dazu selbfferzeugcndes Land, das
fast auSfchließlieh für steh selbst lebt und bis auf weissge
Bedürfnisse durch sich selbst leben kann. Eine so be-

schassene Regierung sezt ferner einen gänzlichen Verzicht
auf alle und jede beträchtliche Verbessrungsar,stalte»
zum voraus; denn alle Mittel dazu gebrachen ihr.
Zudem sind in einem solchen Lande zwey mächtige
Hindernisse aller Schritte zur Aufklärung, die zur'
Verbesserung führt : die Trägheit und die ' Eifer-''
sucht. — Man kann nach diesem folgende Maßre-'
geln abstrahieren, nach denen die Regierung im'
Wallis immerhin gehandelt, und nach denen sie,-
in Folge ihrer Grundsätze, handeln mußte. — Sie '

mußte sich nicht um das bekümmern, was aussr"
ihrem Lande vorgieng; und zusehen, daß sich nicnländ"
von aussen bekümmere) was darinn vorgieng. St? '

mußte sich aller Aufklärung durchaus widersetzen, denn'
diese leitet zur Vervollkommung, welche gerade däS Ge-'
gengift der Anarchie ist. — Allein obfehou dem Ame.
he» nach alles vorgekehrt worden, um Freyheit und '

Gleichheit unumstößlich zu machen; obgleich bis auf die-
Revolution beyde in so voller Kraft v. halten werde»,'-
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deß sogar die ersten Beamten öfters ungestraft öffentlich

beschimpft wurden, so hatte man doch einen Ausweg

gesunden, der den Herren alle Aemter zusicherte, ohne

daß etwas dawider einzuwenden gewesen wäre: alle

öffentlichen Akte» mußten in lateinischer Sprache aus-

gefertigct seyn. Also Schreiber, Richter und Amts,
lcutc mußten Latein verstehen ; diesem politischen Kunst-

griff ist es hauptsächlich zuzuschreiben, daß sich gewisse

Geschlechter Jahrhunderte durch in den ersten Aemtern

ihrer Zehnden erhalten haben. — Unterdessen hat die

anerkannte Gleichheit nicht verhindert, daß, im Ge-

gensatze jener zur öffentlichen Ausgelassenheit ausgcar-

tcten Freyheit, man sehr oft ein nicht wenig nider-

trächtiges Bezeigen des Bauern gegen den Herrn hat

wahrnehmen können, und zwar so wie marz es in

anstocratischcn Canlonen schwerlich ansichtig geworden

wäre. — Wenn man eine Reihe von Handlungen eines

Volks betrachtet, öfrern schnurstracken Widerspruch

daeinn findet, und nun auf die Beweagrunde zurück-

geht, so wird man allemal eine grosse Unwissenheit im

Hintergründe finden, die allein das moralische oder

unmoralische Räthsel auflösen kann. — In Wallis
waren die Aemter sehr wenig einträglich und bezahlten

sich dennoch sehr theuer; daraus erfolgte nothwendig
die Kunst, sie gelten zu machen. Diese Kunst/ die

fthr weit getrieben wurde, stach mit der Einfalt der

Sitten sehr ab, und gab dem ganzen Staatswesen einen

sehr mißfälligen Anstrich. Die Staatseinkünfte waren

sehr gering und beruheten hauptsächlich auf 2; bis

tausend Fr., die aus dem Unterwallis bezogen wurden,

aus dem Salzverkauf, dem Zoll u. s. w. Alles war
sehr unbeträchtlich und keineswegs zulänglich, um das

Land in Aufnahme zu bringen. Die französischen Pen.

sionen machten ehedem einen Theil der Besoldungen aus,

und die Vcrsiegung dieser Hülfsqucllen wurde uugemein

stark empfunden. Wäre der Rhodan gedammetgewe-

sen, hätte Kunstfleiß die Einwohner belebt, so Härte

man diesen Verlust verlacht. Allein hazu hätte auch

alles anders eingerichtet sinn müssen; weder die Grund-

sätze der Regierung, noch ihre Maßregeln, erlaubten

jene Anstalten. " — Der Vf. endigt sein erstes Cap.

mit folgender Stelle: «So sibr nun jeder unbefan-

geuc Leser die barbarische Mißhandlung des Wallis
verabscheuen und die gottesvergessme Act mißbilligen

wird, mit der man alizufreucn Menschen sehaamlos

eine angebliche Betreuung auküudigen durste, eben so

geneigt dürfte er sich nach reifer Ueberlegung befinden,

die Vereinigung von Wallis mit Helveticn, als eine

besonders glückliche Wendung der Vorsicht, zu Gunsten
jenes Theils zu betrachten.

6) Vorschlag zur Organisation von Arbcitsgescllschaf-

ten, voii Zschokke (S. ic>r — i'-s-). Die Zahl
der Bettelarmen rechnet der Vf. im ganzen Umfange
der Republik zu 14 bis 16000 Seelen : im gegenwär-
tigen Entwürfe mmt er bloß auf Versorgung und Nütz-
lichwerdung der arbeitsfähigen Bettler Rücksicht. Statt
der Arbeitshäuser schlägt er Arbeitsgesellschaften vor, die

militärisch behandelt werden von denen Mit-
glied zu seyn, nichts weniger als entehrend ist, und
zu denen niemand strafsweise verdammt wird. Er will
dieselben Distriktswcise einrichten lassen, und zeigt, daß
für den Staat Gewizm und keineswegs Verlust dabey
herauskommen würde.

7) Fragment eines Gesprächs zwischen AlcibiadeS
und Socrates. Aus dem ersten Alcibiadcs des Plato.
Von Prof. H 0 ttin ger Forts. S. uz — zc,

8) Ueber die fränkischen Requisitionen in Helveticn,
vom H e r a n 6 g e b e r S. 1 ; 1 — 218 mit vcrschie-
denen Tabellen^ Die Einleitung ist ziemlich weit her-
geholr und etwas weitschweifig Der Vf. glaubt, die

Berechnungen die er gcsamm ll hat und hier aufstellt,
werden beweisen, welche Kräfte, welche unbekannte
und unbenuzte Kräfte in unserm Fclsenland verborgen
lagen; sie werden beweisen, was eine haushälterische,
kluge und väterliche Regienmgsverwaltung für einen

Segen in ein von der Natur noch so armes Land bringen
kann, sie werden uns neue Quellen aufdecken, welche,
wenn wir klug genug find, dieselben richtig zu benutzen,
unser Vaterland in einen neuen Wohlstand versetzen;
sie werden uns Gelegenheit zu neuen Aussichten, zur
Pervollkommung unserer Lage, unserer Verhältnisse,
unserer Finanzen, und zur Erleichterung unserer Be-
dürfuissen verhelfen : denn es ist in der Staatswirthschaft
schon viel gewonnen, wenn man den Umfang seiner,

physischen und intellektuelle» Kräfte kennt : man braucht
dann nur zu wollen. — Hierauf wird geliefert: ein

Auszug von dc» Requisitionen welche i) zwey der dem

Krieg am meisten ausgcstzt gewesenen Cantone 'betroffen
haben, nemlich. Sc n ti s und Thur g au; 2) zwey
der ehemaligen Haup:städte als Z à r ich und Bern ;

z) ein Kloster aus der mittleren Classe. W e t t i n ge n :

Q Mehrere Gemeinden, unbestimmt aus verschiedenen
Canlonen. 5) Ein grosses Partikulaegnt. — y) Glaube
und Hofnuug: Lied von C o n r. Fisch er S.>9
bis i2c>). io) Bonaparte, von E dcnd cms c l b,en.

(S. 220.)
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Daê Zlkonnemenl Mr 73 summiern oder sûr ein Vier
tcy.il,r ist >11 Lern 4 Jr. u»l> ausser Vcr» uassili»

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Montag den 27 Okt. 1800. Zweytes Quartal. Den s Brümäre IX.

An die Abonnenten.

Da mit dem Stück. i;6, das zweyte Quartal des

n e u e n Sch w. Republikaners zu Ende geht,

so sind die Abonnenemen ersucht, wann sie die Fort-
setzung ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abon-

Nement für das dritte Quartal mit 4 Fr. in ' Bern,
und mit 5 Fr. postsrey ausser Bern, zu erneuern.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung
folgender Blatter, von denen noch Exemplare um beygcsezte
Preise zu haben sind:

Der Schweiz. Republikaner, z Bande, jeder zu s Fr.
Supplement dazu - Fr.
Neues helvetisches Tassblatt, - Bande, jeder zu 6 Fr.
Neues republikanisches Blatt, i Band, 4 Fr.
Neuer schweizerischer Republikaner Quartal i und jèdeâ

zu 4 Fr
Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen finde»,

sollen in einigen Snpplemcnthesten nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Zahl Abonnenten für diese Sup
plemenle gefunden hat. Man pränliinerirt für das erste Heft
mit z Fr. den den Herausgebern ober bey I. A. Ochs.

Von den Registern zu obigen Sammlungen sind biSdahin
drey zu den z Bänden des schweizerischen Republikaners und
dasjenige zum ersten Band des Tagbiatts erschienen: die übn-
gen sollen nachfolgen.

Voll ziehungs- Rath.
Beschluß vom ^2. Okt.

Der Vollziehungsrath, erwägend, daß die Ersah-

rung erwiesen, daß die von dem Vollziehungsdirekto-

rium unterm ic>. Oktober 1799 beschlossene Art der

Beförderung zu den Graden bey den im Solde der

Republik stehenden Truppen den Zweck, welchen man
sich vorsteckte, nicht erreicht hat;

Erwägend, daß zum Besten des Dienstes daran ge-

legen ist, die Zusammensetzung dieser Corps immer

mehr und mehr zu verbessern;

Erwägend, daß da der vollziehenden Gewalt durch

die Constitution das Recht, die Chefs und Offiziere
aller Grade, in der bewaffneten Macht zu ernenne»,
zurückzuruffe» oder abzusetzen, zukommt, dieselbe noch

Ml mehr Grund die Gewalt besitze, die Art zu bcstim«

men, nach welcher die Mililairs zu den Grade» ge-
langen sollen ;

Erwägend endlich, daß stecherpflichtet ist, die Miß-
brauche allenthalben, wo sie sich zeigen, zu unterdrücken.

beschließt:
1. Der Beschluß des Vollziehungsdirektoriums vom

10. Oktober 1799, 'welcher die Art der Beförde.
rung zu den Graden bey den im Solde der Republik
stehenden Truppen bestimmt, ist zurückgenommen.

2. In Zukunft wird die Beförderung provisorisch
«statt haben wie folgt:

z. Wenn eine Corporalsstelle ledig ist, so kann der
Hauptmann ohne Unterschied aus allen Compagnien
des Corps, zu welchem er gehört, drey Soldaten
auswählen, die er dem Chef vorstellt, welcher
dann einen davon ernennt.

4. Der Fourier bleibt der unbeschränkten Wahl deS

Hauptmanns überlassen.

s. Wenn eine Wachtmeistersstclle lcdig ist, so stellt
der Hauptmann dem Chef drey Corporalen vor,
die er aus allen Compagnien nehmen kann. Hie-
bey nimmt er bloß auf Verdienst Rücksicht.

6. Der Hauptmann ernennt den Fcldweibel mit Ge-
nehmigung des Chefs.

7. Um zu der Stelle eines Unterlieutenants, Lieute-
nants, Hauplmanns oder Bataillonschefs zu ge-
langen, giebt es zwey Arten:

a) Die unbeschränkten Wahlen der Vollziehungs-
gewalt.

b) Das Dienstalter.
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